
Fehlers, die vom Gericht nicht zur Kenntnis genommen und
der Fehler daher zur Grundlage der Entscheidung gemacht
wird,44 bei einem derartigen Überwiegen des Schadensbei-
trags des Gerichts, dass derjenige des Anwalts gänzlich da-
hinter zurücktritt,45 oder in Fällen, in denen der anwaltliche
Fehler schlechthin ungeeignet war, die gerichtliche Fehlent-
scheidung hervorzurufen.46 Nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung des BGH ist ein Anwalt jedoch verpflichtet,
Fehlentscheidungen des Gerichts entgegenzuwirken47 – auch
wenn diesbezüglich angemerkt wird, dass das Entgegenwir-
ken nicht im Sinne einer allgemeinen, vorbeugenden Fehler-
kontrolle verstanden werden sollte.48

Während auch das BVerfG zunächst betonte, Gerichte könn-
ten Rechtsanwälten nicht die Verantwortung für die richterli-
che Rechtsanwendung aufbürden,49 kehrte es von dieser
Rechtsprechungslinie später insoweit ab, als der Rechtsanwalt
auch dann haften könne, wenn ein Fehler des Gerichts für
den Schaden mitursächlich geworden sei.50 Eine klare Ab-
grenzung der Verantwortungsbereiche zwischen Richter und
Anwalt besteht somit nicht.51

Im vorliegenden Fall könnte zum einen argumentiert werden,
dass das Amtsgericht die Klage nicht hätte abweisen dürfen.
Es wäre somit nie zu der Notwendigkeit einer Rechtsmittel-
einlegung gekommen. Angesichts der dargestellten Recht-
sprechungslinie des BVerfG und des BGH erscheint es den-
noch zweifelhaft, ob ein derartiges gerichtliches Versehen
ausreichen kann, um den Zurechnungszusammenhang zu un-
terbrechen, oder ob es vielmehr Pflicht des A gewesen wäre,
das Gericht auf seinen Fehler hinzuweisen.52

Entscheidend gegen die Unterbrechung des Zurechnungs-
zusammenhangs spricht vorliegend jedoch bereits, dass die
Pflichtverletzung des A nicht etwa in dessen Prozessvertre-
tung vor dem Amtsgericht liegt, sondern die unsachgemäße
Ausführung der zugesagten anwaltlichen Tätigkeit konkret in
der Versäumung der Frist zur Berufungseinlegung zu sehen
ist (s. oben unter B.). Dieses pflichtverletzende Verhalten
erfolgte in zeitlicher Hinsicht allerdings erst nach der Fehl-
entscheidung des Amtsgerichts Köln. Der durch die Fristver-
säumung des A in Gang gesetzte Kausalverlauf konnte somit
nicht durch den bereits zuvor erfolgten gerichtlichen Fehler

unterbrochen werden, die anwaltliche Pflichtverletzung
schlug sich vielmehr ohne Unterbrechung des Kausalverlaufs
im Schaden des M nieder.

Hinweis: Erwartet wird lediglich eine argumentative Auseinander-
setzung mit dem Vorbringen des A, die Abweisung der Klage sei
Sache des Gerichts gewesen, bei der erkannt werden sollte, dass der
Fehler des Gerichts dem des A zeitlich vorgelagert war, sodass eine
Unterbrechung des Zurechnungszusammenhangs nicht in Betracht
kommt. Besonders aufmerksame Bearbeiterinnen und Bearbeiter
könnten auf den Gedanken der anwaltlichen und richterlichen Ver-
antwortungsbereiche kommen und sich fragen, inwiefern sich diese
überschneiden.

Denkbar ist es auch, dass Bearbeiterinnen und Bearbeiter entspre-
chende Überlegungen bereits im Rahmen der Pflichtverletzung an-
stellen, sofern sie bezüglich der vertraglichen Pflichten des A zwi-
schen der Prozessvertretung vor dem Amtsgericht und der (versäum-
ten) Berufungseinlegung differenzieren.

III. Zwischenergebnis

Ein der Pflichtverletzung des A zurechenbarer Schaden liegt
vor. Anhaltspunkte für eine Haftungskürzung – etwa auf-
grund eines Mitverschuldens des Mandanten M – sind nicht
ersichtlich.

E. ERGEBNIS

M steht gegen A gem. § 280 I BGB ein Anspruch auf Zahlung
iHv 4.000 EUR zu.

44 BGHNJW 1988, 486 (487).
45 BGHNJW-RR 2003, 850 (854).
46 BGHNJW 2008, 1309 Rn. 19.
47 BGHNJW 2008, 1309 Rn. 15; NJW-RR 2017, 540 Rn. 23.
48 Vollkommer/Greger/Heinemann/Greger, Anwaltshaftungsrecht, 5. Aufl. 2021,

§ 19 Rn. 57; BeckOGK/Teichmann, 1.4.2022, BGB § 675 Rn. 1155.
49 BVerfG NJW 2002, 2937 (2939); Deckenbrock NJW 2018, 1636 (1637).
50 BVerfG NJW 2009, 2945 (2946).
51 S. hierzu Deckenbrock NJW 2018, 1636.
52 Zur anwaltlichen Fehlerverhütungspflicht s. Vollkommer/Greger/Heinemann/

Greger AnwaltshaftungsR, 5. Aufl. 2021, § 19 Rn. 57.
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part besetzt wurde und gerne die lukrativere Rolle des H bekommen hätte, will H aus dem
Weg räumen, um selbst noch an dessen Rolle und Gage zu kommen. Da er weiß, dass bald
eine Szene mit einem Schießduell zwischen S und H gedreht wird, bei dem S gewinnen soll,
beschließt er, die beim Dreh verwendeten Platzpatronen im Revolver des S mit scharfer
Munition auszutauschen, damit H beim Duell tatsächlich erschossen wird. A geht davon aus,
dass dem für die Überprüfung der Ungefährlichkeit aller Waffen am Set zuständigen, ge-
wöhnlich nachlässigen Waffenmeister W die scharfe Waffe nicht auffallen wird.

Um die Idee umzusetzen, sucht A den Munitionshändler M auf. Nachdem A den M über sein
Vorhaben genau aufgeklärt hat, verkauft der M dem A die scharfe Munition gegen einen
großen Preisaufschlag, obwohl A nicht über die erforderliche Berechtigung zum Kauf der
Munition verfügt.

Kurz vor dem Dreh der Duell-Szene schleicht sich A in die Requisitenkammer und lädt den
Revolver des S mit der scharfen Munition. Waffenmeister W holt den Revolver wenig später
– ohne ihn zu überprüfen – und bemerkt die Ladung mit scharfer Munition daher nicht. S,
der selbst ein Waffenlaie ist, nimmt den Revolver, ohne Kenntnis von der Ladung der Waffe
oder der Nachlässigkeit des W zu haben, auf die Expertise des W vertrauend an sich. S und
sein Schauspielkollege H, der den unterlegenen Duellgegner spielt, stellen sich einander
gegenüber auf. Als S abdrückt hält er den Revolver jedoch leicht schräg und trifft daher nicht
den H, sondern die in der Nähe stehende Regieassistentin R, die dadurch tödlich verletzt
wird.

Wie haben sich S, A, W, und M nach dem StGB strafbar gemacht?

§§ 123, 221, 239, 240, 242, 248, 291, 303 und 323 c StGB sowie Straftaten nach dem WaffG sind
nicht zu prüfen.

Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES S

I. § 212 I StGB zum Nachteil der R (Betätigen des Abzugs)

S könnte sich durch das Betätigen des Abzugs der Waffe mit scharfer Munition des Tot-
schlags an der R strafbar gemacht haben. Durch seine Handlung hat S den tatbestands-
mäßigen Erfolg, den Tod der R, kausal und objektiv zurechenbar herbeigeführt. S hatte
jedoch keine Kenntnis von der Gefährlichkeit der Waffe, sodass sein Vorsatz für einen
Totschlag, § 212 StGB, entfällt.

II. § 222 StGB zum Nachteil der R (Betätigen des Abzugs)

S könnte hinsichtlich des Todes der R eine fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) vorzuwerfen sein.
Die hierfür erforderliche objektive Sorgfaltspflichtverletzung ist aus der Ex-ante-Sicht eines
besonnenen und gewissenhaften Menschen in der konkreten Lage und sozialen Rolle des
Handelnden zu bestimmen (vgl. Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil,
51. Aufl. 2021, Rn. 1114, 1118; Krey/Esser, Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil, 7. Aufl.
2022, Rn. 1345). Eine Begrenzung erfahren die Anforderungen an die konkret geforderte
objektive Sorgfalt über den Vertrauensgrundsatz, der zur Anwendung kommt, wenn gefah-
renträchtige Handlungen arbeitsteilig vorgenommen werden, sodass jeder Beteiligte auf ein
sorgfaltsgerechtes Handeln der anderen Beteiligten vertrauen darf (vgl. Lackner/Kühl/Kühl,
StGB, 29. Aufl. 2018, StGB § 15 Rn. 40; Murmann, Grundkurs Strafrecht, 6. Aufl. 2021,
Rn. 51 ff.; Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Schuster, StGB, 30. Aufl. 2019, StGB § 15
Rn. 148 ff.).

Am Set war W speziell für die Überprüfung der Ungefährlichkeit der eingesetzten Waffen
zuständig. S hatte dagegen als Schauspieler keine vertieften Kenntnisse über die Eigenschaften
von Schuss-/Theaterwaffen und nahm den Revolver gerade im Vertrauen auf die Expertise
des W an sich. Von der Nachlässigkeit des W hatte A keine Kenntnis. Nachdem die Waffe
von W für den Dreh der Szene ausgehändigt worden war, durfte ein besonnen Handelnder in
der Rolle des S auf das fachkundige Urteil des W vertrauen.

Eine Strafbarkeit des S aus § 222 StGB entfällt.

Vertrauensgrundsatz bei
arbeitsteiligem Handeln
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